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Guter Gott, ohne dich sind wir nichts. ich gelobe 
meinen Mitgeschwistern ein wahrer bruder/ 

eine wahre schwester zu sein und mich im sinne 
christlicher Nächstenliebe verantwortungsbewusst in der 
Gesellschaft einzusetzen sowie die Ziele der bruderschaft 
nach besten kräften zu leben und zu fördern.

oft sehen wir den Nächsten nicht,
weil nicht aus uns der bruder/die schwester spricht. 

christus, wir alle brauchen dich, 
ist jede/r doch zu sehr bei sich. 
herr, gib uns kraft, dass wir nicht ruhn, 
in unsrem helfen, unsrem tun. 
anna, arbogast, beispielhaft, 
bestärket unsre bruderschaft.

die 
GelöbNisforMel

das 
bruderschaftsGebet
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an der alten 
landstraße, 

die von Götzis über 
klaus, Weiler und sulz 
nach rankweil führt, liegt 
unterhalb des burgfelsens 
der ruine Neu-Montfort die 
Wallfahrtskirche st. arbogast, 
idyllisch eingebettet in die 
landschaft.

der legende nach lebte der hl. 
arbogast, der spätere bischof von 
straßburg, hier im 7. Jahrhundert 
als einsiedler. ihm zu ehren soll 
an der stelle der einstigen klause 
eine erste kapelle errichtet worden 
sein, auf die die heutige kirche 
zurückgeht. seine verehrung legte 
den Grund stein für die entstehung 
der bruderschaft st. arbogast im 
Zuge der Gegenreformation im 
Jahre 1661. ihr folgte rund achtzig 
Jahre später die Gründung der 
bruderschaft st. anna im 
Jahr 1740.

2014 haben sich beide 
bruderschaften, die seit ihrer 
Gründung ohne unterbrechung 
bis heute bestand haben, 
eine gemeinsame führung 
gegeben und sind thema der 
vorliegenden broschüre.

eiN voN 
leGeNdeN 
uMWobeNer 
ort

auf initiative 
von kommerzialrat 

hermann Metzler, 
dekan toni oberhauser 

(Pfarrer von Götzis und altach), 
Prof. dr. Walter fehle † und 
Mag. Wolfgang türtscher kam es 
ab dem Jahr 2012, angeregt durch 
die diplomarbeit von dr. richard 
Gohm, zur reaktivierung des 
bruderschaftslebens und der 
aktiven Werbung neuer Mitglieder.

im Zuge dessen folgte die 
vereinigung der st. anna- mit 
der st. arbogast-bruderschaft. 
bischof dr. benno elbs konnte am 
15. Januar 2014 den öffentlichen 
kanonischen verein unter dem 
titel „bruderschaft st. anna und 
st. arbogast“ errichten und ihn mit 
nachfolgenden statuten ausstatten.

1Gemäß dekret gaben sich die 
bruderschaften st. anna und st. 

arbogast neue, gemeinsame statuten 
und treten künftig als „bruderschaft 
st. anna und st. arbogast“ auf. 
die bruderschaft versteht sich als 
vereinigung Gleichgesinnter zur 
verwirklichung von Werken der 
christlichen Nächstenliebe. sie ist 
ein öffentlicher kanonischer verein. 
ihr sitz ist das Pfarramt von Götzis.

2die bruderschaft verfolgt
folgende Ziele: 

› beitrag zur erhaltung der kirche
 st. arbogast 
› stiftung öffentlichen Nutzens
 durch die unterstützung wichtiger 
 religiöser, sozialer und kultureller 
 anliegen. 
› durchführung eines jährlichen
 bruderschaftstages 
› abhaltung mindestens zweier ver-
 anstaltungen zu gesellschaftlichen 
 und kirchlichen themen pro Jahr 
› korporative teilnahmen an der
 beerdigung verstorbener 
 bruderschaftsmitglieder 
› ideelle und finanzielle unterstüt-
 zung eines bruderschaftssaales, 
 sofern dieser im eigentum der 
 Pfarrkirche bzw. Pfarrpfründe 
 zu st. ulrich und/oder der 
 Gemeinde Götzis steht.

3die bruderschaftskapelle 
ist die kirche st. arbogast 

in Götzis.

4der bruderschaftstag besteht aus 
allen bruderschaftsmitgliedern. 

die aufgaben des bruderschaftstages 
sind: 
› die Wahl sowie entlastung des
 vorstandes, 
› die Wahl der rechnungsprüfer,
› die festlegung des Mitglieds-
  beitrages, 
› die Genehmigung und änderung
 der statuten mit einer Mehrheit 
 von zwei drittel. änderungen der 
 statuten sind von der zuständigen 
 kirchlichen autorität zu 
 genehmigen. 
› der bruderschaftstag ist beschluss-
 fähig, wenn dazu 14 tage vorher 
 die Mitglieder ordnungsgemäß 
 geladen worden sind.

5der vorstand der bruderschaft 
besteht aus: 

› dem Pfarrer von Götzis als
 vorsitzendem (von amts wegen) 
› einem gewählten geschäfts-
 führenden obmann (brudermeister) 
› dem stellvertreter des
 brudermeisters 
› einem aktuar (schriftführer)
› einem schatzmeister (kassier)
› einem bildungsreferenten
› sowie vier bis sechs bruderschafts-
 räten. die Wahl der vorstands-

mitglieder erfolgt am 
bruderschaftstag. 
die amtszeit dauert drei 

Jahre. eine einmalige Wieder-
wahl des brudermeisters ist 

möglich, weitere Wiederwahlen 
nur noch mit Zwei-drittel-

Mehrheit. Wahlberechtigt sind 
alle bruderschaftsmitglieder. 

die aufnahme neuer Mitglieder 
erfolgt durch beschluss des 
vorstandes mit einfacher Mehrheit. 
Zwei rechnungsprüfer, die nicht 
dem vorstand angehören, sind als 
kontrollorgane tätig und stellen 
entsprechende anträge an den 
bruderschaftstag.

6dem vorstand sind alle aufga-
ben übertragen, die nicht dem 

bruder schaftstag vorbehalten sind. 
der vorstand ist beschlussfähig, 
wenn nach ordnungsgemäßer 
ladung mindestens die hälfte der 
vorstandsmitglieder anwesend ist. 
sofern in den statuten keine anders-
lautende anordnung besteht, werden 
alle beschlüsse des vorstands sowie 
des bruderschaftstages mit einfacher 
Mehrheit gefasst. bei Gefahr im 
verzug ist der vorsitzende berech-
tigt, entscheidungen zu treffen, die 
anderen organen vorbehalten sind. 
er hat aber schnellstmöglich deren 
Genehmigung einzuholen.

7der vorsitzende sowie der bru-
dermeister vertreten die bruder-

schaft jeweils alleine nach außen.

8die bruderschaft hat gegen-
über dem zuständigen bischof 

jährlich rechenschaft, insbesondere 
bezüglich der verwendung von 
spenden, abzulegen.

9Jährlich wird im september 
der bruderschaftstag mit 

Gottesdienst in der st. arbo-
gast-kirche, einem totenge-
denken, einer festpredigt und 
einem geselligen ausklang 

abgehalten. Während des Jahres gibt 
es mindestens zwei veranstaltungen 
der bruderschaft zu gesellschaftli-
chen und kirchlichen themen.

10die Mitglieder der bruder-
schaft sind durch ein vereins-

abzeichen erkennbar. das symbol ist 
dem schlussstein der st. arbogast-
kirche nachempfunden.

11die bruderschaft empfiehlt 
ihren Mitgliedern, täglich das 

„bruderschaftsgebet“ zu sprechen.

12die bruderschaft hebt einen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag 

und eine einmalige aufnahmegebühr 
ein. Zur finanzierung besonderer an-
liegen können von den Mitgliedern 
„umlagen“ eingehoben werden. die 
höhe der beiträge und umlagen wird 
vom bruderschaftstag festgesetzt.

13die beendigung der Mitglied-
schaft kann erfolgen durch 

tod, freiwilligen austritt oder durch 
ausschluss aufgrund eines beschlus-
ses durch den vorstand, wenn grobe 
verstöße gegen die statuten der 
bruderschaft erfolgt sind.

14für die auflösung der bruder-
schaft st. anna und st. arbo-

gast ist ein beschluss der Mitglieder 
des bruderschaftstages mit einer 
drei-viertel-Mehrheit erforder-
lich. das bruderschaftsvermögen 
ist im auflösungsfall mit einer 
Mehrheit von zwei drittel der 
stimmen einer festzulegenden 
karitativen einrichtung zu 
überantworten.
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Statue der hl. Anna Selbdritt vom 
verlorenen Bruderschaftsaltar (Abb. 3)

Sitzfigur des hl. Bischofs Arbogast vom 
älteren verlorenen Hochaltar (Abb. 2)

Kirche St. Arbogast 
in Götzis (Abb. 1)

bruderschaft st. anna 
und st. arbogast 
hauptstraße 15 
a 6840 Götzis 

tel +43 5523 62255

die PräaMbel
die heilige anna und der heilige arbogast prägen das bild 

der nach ihnen benannten bruderschaften. Gilt die heilige anna 
von alters her als Patronin der Witwen, werdenden Müttern und 

kinderlosen frauen, heute wohl auch der alleinerziehenden und 
verlassenen, so beschreibt die Überlieferung den heiligen arbogast 
als heilenden bei kranken Menschen, vorwiegend bei lahmen, 
Gichtbrüchigen und fußkranken. 

als heilige und Patronin dient ihr leben den christen als beispiel. 
sie zeigen sich als vorbild in christlicher Nächstenliebe und 

genießen deshalb eine besondere vermittlerrolle zu Gott, weshalb 
sich viele Menschen in schwierigen Zeiten an sie wandten.
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